
  

 

  
 
 

Wahl des Pfarrgemeinderates in  

 

der Pfarreiengemeinschaft Kulmain - Immenreuth  

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG DER PFARRGEMEINDERATSWAHL 
nach § 5 der Wahlordnung für Pfarrgemeinderatswahlen 

Wahltermin: Sonntag, 01. März 2026 und Vorabend 

In beiden Pfarreien können die Wahlberechtigten so wählen:   

• persönliche Stimmenabgabe: 

für die Pfarrei Kulmain im Wahllokal Pfarrheim Kulmain 

• Samstag: jeweils 30 Minuten vor und nach der Vorabendmesse 

• Sonntag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

für die Pfarrei Immenreuth im Wahllokal Pfarrheim Immenreuth 

• Samstag: 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

• Sonntag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

• per Briefwahl:  

Die Briefwahlunterlagen können ab sofort über das jeweilige Pfarrbüro beantragt werden. Der schriftliche Antrag muss bis spätestens 27. 

Februar 2026 eingegangen sein. Sie erhalten anschließend den Briefwahlschein sowie die weiteren Unterlagen. Wahlbriefe müssen 

spätestens bis zur Schließung der Wahllokale eingegangen sein. 

• Für die Pfarrei Kulmain 12:00 Uhr 

• Für die Pfarrei Immenreuth 12:00 Uhr 

 

Für den neuen gemeinsamen Pfarrgemeinderat der Pfarreiengemeinschaft Kulmain - Immenreuth sind insgesamt 15 Personen zu bestimmen.  

Aus der Pfarrei Kulmain sind 8 Personen und aus der Pfarrei Immenreuth 7 Personen zu wählen.  

Die Wahl erfolgt getrennt in den jeweiligen Pfarreien. 

Jede/r Wähler/in kann höchstens so viele Stimmen vergeben, wie Mitglieder zu wählen sind. Das heißt in Kulmain können 8 Stimmen und in 

Immenreuth 7 Stimmen vergeben werden. 

Die Stimmabgabe ist nur mit amtlichen Stimmzetteln möglich.  

Jegliche Änderung, Kommentierung, Streichung etc. ist unzulässig und führt zur Ungültigkeit des Stimmzettels.  
 

Wahlberechtigt sind 

alle Katholikinnen/Katholiken der jeweiligen Pfarrei, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet, ihren zivilen Erstwohnsitz in der jeweiligen Pfarrei 

haben, und nicht aus der Kirche ausgetreten sind. 

Wählbar sind 

alle gefirmten Wahlberechtigten der jeweiligen Pfarrei mit einem Mindestalter von 16 Jahren, die ihren zivilen Erstwohnsitz in der jeweiligen Pfarrei 

haben und nicht aus der Kirche ausgetreten sind. 

 

Wahlvorschläge 
• können mehrere Namen umfassen 

• kann jedes wahlberechtigte Mitglied der Pfarrgemeinde bis spätestens  

25. Januar 2026 in dem Pfarrbüro der jeweiligen Pfarrei zu den üblichen Öffnungszeiten einreichen.  

• müssen die schriftliche Einverständniserklärung der vorgeschlagenen Person enthalten. 

 

Das Wählerverzeichnis liegt ab dem 13.01.2025 bis zum 24.02.2025 zu den jeweiligen Öffnungszeiten im jeweiligen Pfarrbüro zur Überprüfung aus.  

Aus Datenschutzgründen können nur die eigenen Daten überprüft werden. Zur Überprüfung fremder Daten ist gegenüber dem Wahlausschuss eine 

vermutete Unrichtigkeit schriftlich glaubhaft zu machen. 

  

Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an  

das Pfarrbüro Kulmain, Tel.: 09642 1249, E-Mail: kath.pfarramt.kulmain@t-online.de oder das Pfarrbüro Immenreuth, Tel.: 09642 3845, E-

Mail: pfarramt.immenreuth@t-online.de oder an Herrn Pfarrer Markus Bruckner. Die Kontaktdaten des jeweiligen Pfarrbüros sind auch in der 

Homepage der jeweiligen Pfarrei veröffentlicht. 

 

Wahlausschuss mit Vorsitzendem Herrn Pfarrer Markus Bruckner 
 

Für die Pfarrei Kulmain Für die Pfarrei Immenreuth 

Frau Christa Stahl, Kulmain Frau Marita Doleschal, Immenreuth 

Frau Christine Sollfrank, Kulmain Herr Alois Melzner, Ahornberg 
 

 

Kulmain/Immenreuth, 27.12.2025 

Markus Bruckner, Pfarradministrator 


